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c. 222 § 1 CIC 

 

„Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint 

quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum susten-

tationem necessaria sunt.“  

„Die Gläubigen sind verpflichtet, für die Erfordernisse der Kirche Beiträge zu leisten, damit ihr die 

Mittel zur Verfügung stehen, die für den Gottesdienst, die Werke des Apostolats und der Caritas 

sowie für einen angemessenen Unterhalt der in ihrem Dienst Stehenden notwendig sind.“ 

 

von Anna Krähe 

 

Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Reihen-

folge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspektive 

betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. Bisherige 

Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot); Teil 2 (c. 920 CIC; Osterkommunion); Teil 3 

(c. 1247 CIC; Sonntagspflicht). 

„Die Kirche und das liebe Geld.“ – Vielleicht hätte sich der eine oder die andere Leser*in zum Abschluss 

des kalendarischen und zu Beginn des neuen Kirchenjahres ein erquicklicheres, erbaulicheres oder be-

sinnlicheres Thema gewünscht. Andere mögen gerade den Dezember mit Überlegungen zu geeigneten 

Spendenprojekten verbringen oder resümieren schon in Erwartung seiner oder ihrer Lohnsteuerbe-

scheinigung über Sinn und Unsinn der allmonatlichen Kirchensteuerzahlung. So oder so mag vielleicht 

gerade der Jahreswechsel eine Gelegenheit sein, sich einer ureigenen und in ihrer Ausgestaltung zu-

gleich immer wieder diskutierten christlichen Pflicht besonders bewusst zu werden, welche der Kate-

chismus der katholischen Kirche so formuliert: „Die Gläubigen sind auch verpflichtet, ihren Möglich-

keiten entsprechend zu den materiellen Bedürfnissen der Kirche beizutragen“ (KKK 2043). 

Dieser, in seiner Kurzform als „Beitragspflicht“ bezeichnete, Anspruch an die Gläubigen reiht sich in die 

fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043), von denen im Rahmen dieser Reihe bereits drei vorgestellt 

wurden (Fasten- und Abstinenzgebot, c. 1251 [März 2019]; Gebot der Jahresbeichte, c. 920 [Juni 2019]; 

Sonn- und Feiertagspflicht, c. 1247 [September 2019]). Er beschreibt eine wichtige Mindestanforde-

rung an ein kirchliches Leben jedes und jeder einzelnen Gläubigen. Dass die apostolische Tätigkeit sich 

nicht gänzlich ohne materielle Unterstützung von Seiten der Gläubigen und Gemeinden entfalten kann, 

verdeutlichen die Berichte in Apg 4,32–37 und Apg 5,1–11 über die vielen freiwilligen Gaben für Apos-

tel; bei Paulus wird die Forderung nach materieller Unterstützung, in der Aufforderung zur regelmäßi-

gen Sammlung für die Heiligen (1 Kor 16,1–3) und in der Betonung der Notwendigkeit von Unterhalt 

und Versorgung der Apostel (1 Kor 9,7–14) noch nachdrücklicher. In den folgenden Jahrhunderten 

fand diese urchristlich begründete Notwendigkeit immer wieder Bestätigung und nachdrückliche Ver-

deutlichung in verschiedensten kirchlichen Verlautbarungen (vgl. u.a. Apostolische Kanones, c. 41, zi-

tiert im Decretum Gratiani C. 12 q. 1 c. 22). Auch das II. Vatikanische Konzil hat in PO 20,1 auf Basis der 

biblischen Begründung diese vera obligatione eines bzw. einer jeden Christgläubigen herausgestellt 

https://www.vatican.va/archive/DEU0035/__P7B.HTM
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2019/KdM__11_Fasten-_und_Abstinenzgebot.pdf
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2019/KdM__14_c._920_Osterkommunion.pdf
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2019/KdM__17_Sonntagspflicht.pdf
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/01040030/2019/KdM__17_Sonntagspflicht.pdf
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P7B.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P7B.HTM
https://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani/seite/bsb00009126_00394
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und die notwendige materielle Unterstützung zur Verwirklichung des kirchlichen Auftrags an ver-

schiedensten Stellen betont (vgl. AA 22,2; AG 36,3). Darüber hinaus ist auch aus naturrechtlicher Per-

spektive zu betonen, dass es der Eigenart menschlicher Gemeinschaften entspricht, dass jedes Mit-

glied, welches Vorteile aus der Gemeinschaft zieht, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch an de-

ren Lasten beteiligt.  

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Beitragspflicht, wie auch die anderen Kirchen-

gebote, Eingang in das geltende kirchliche Recht gefunden hat. Dennoch zeigt sie in ihrer kirchenrecht-

lichen Umsetzung im CIC/1983 teilweise einige Unterschiede auf: 

Während die in den anderen Kirchengeboten herausgehobenen christlichen Pflichten im Rahmen des 

Buches IV „Über den Heiligungsdienst der Kirche“ eingeordnet wurden, findet diese Verpflichtung der 

Gläubigen ihren ersten Ankerpunkt bereits in c. 222 § 1 CIC und somit in herausgehobener Stellung zu 

Beginn des Buches II „Über das Volk Gottes“ im Rahmen der (Grund-)Rechte und Pflichten aller Gläu-

bigen. Die Beitragspflicht der Gläubigen korreliert mit dem im kirchlichen Vermögensrecht ausgeführ-

ten Recht der Kirche, das für ihre Zwecke Notwendige von den Gläubigen zu fordern, sodass die mate-

rielle Unterstützung von Seiten der Gläubigen nach c. 222 § 1 CIC i.V.m. c. 1260 CIC einen Teil des legi-

timen kirchlichen Vermögenserwerbs darstellt und die Selbstständigkeit kirchlicher Vermögensträger 

sicherstellen soll. Die Beitragspflicht stellt eine allen christifideles qua ihrer Taufe auferlegte Verpflich-

tung dar. Resultierend aus c. 11 CIC, sind die konkreten Adressaten hier all jene, welche in der katho-

lischen Kirche getauft oder in diese aufgenommen wurden und das siebte Lebensjahr vollendet haben.  

Die Pflicht zur Unterstützung soll der Kirche die notwendigen Mittel verschaffen, damit diese diejeni-

gen Aufgaben verwirklichen kann, die ihrer Sendung und ihrem Auftrag entsprechen. In ähnlicher 

Weise wie der Einleitungskanon zum Buch V des CIC/1983 „Über die zeitlichen Güter der Kirche“ (Kir-

chenvermögen), c. 1254 § 2 CIC, sind diese Aufgaben nach c. 222 § 1 CIC: Gottesdienst, Werke des 

Apostolats, der Caritas sowie Sorge um einen angemessenen Unterhalt für die kirchlichen Bedienste-

ten. Die Aufzählung dieser Zweckbestimmungen ist nicht abschließend, sondern hebt die propria kirch-

lichen Handelns und kirchlicher Aufgaben aufgrund der kirchlichen Sendung hervor und verdeutlicht 

damit die schon im II. Vatikanischen Konzil betonte Vorgabe, dass kirchliches Vermögen einer klaren 

Zweckbindung unterliegt (vgl. PO 17,3). Nur soweit und insofern die geistliche Zielsetzung der Kirche 

auch materieller Güter zu ihrer Verwirklichung bedarf, ist die Beitragspflicht demnach auch gerecht-

fertigt. Die genannten Zwecke stehen aber dabei lediglich pars pro toto für die ganze Sendung der 

Kirche. Im vermögensrechtlichen Sinn sind nach c. 1258 CIC unter Ecclesia nicht nur die Gesamt- sowie 

die Teilkirche(n) zu verstehen, sondern grundsätzlich alle öffentlichen juristischen Personen in der Kir-

che. 

Die Gläubigen sind verpflichtet, diesen kirchlichen Sendungsauftrag zu fördern, wobei der Gesetzgeber 

mit subvenire (vgl. c. 222 § 1 CIC) einen offenen Begriff gewählt hat, der verschiedenste Formen von 

materieller Unterstützung, Hilfeleistung oder Beistand meinen kann und nicht zu eng gefasst werden 

darf; so können neben Geld- auch Naturalleistungen erbracht werden. Eine nähere Beantwortung der 

Frage, in welchen Formen diese Unterstützung geleistet werden soll, erfolgt in den auf c. 1260 CIC 

folgenden Normen innerhalb des kirchlichen Vermögensrechts. Neben den freiwilligen Zuwendungen 

(vgl. c. 1261 § 1 CIC), die durch Kollekte, Spenden, die Beteiligung an kirchlichen Sammlungen und fi-

nanzielle Gaben erbracht werden können, macht der Gesetzgeber in c. 1262 CIC erbetene Unterstüt-

zung (subventiones rogatae) zum Regelfall der kirchlichen Beitragserbringung. Da die Form der Bei-

tragsleistung auch von gesellschaftlichen und politischen Umständen in einem bestimmten Gebiet ab-

hängen kann, eröffnet c. 1262 CIC den Bischofskonferenzen die Möglichkeit, diesbezüglich Normen zu 
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erlassen. Mit der Partikularnorm Nr. 17 v. 5.10.1995 zu c. 1262 CIC haben die deutschen Bischöfe klar-

gestellt, dass aufgrund der „im Konferenzgebiet bestehenden vertrags- und staatskirchenrechtlichen 

Regelungen über die Kirchensteuer […] der Erlass einer eigenen Ordnung […] derzeit nicht erforderlich“ 

ist. Der kirchliche Vermögenserwerb in Form diözesaner Steuern, tributa, nach c. 1263 CIC ist im 

CIC/1983 gegenüber der erbetenen Unterstützung lediglich eine außerordentliche Form. Insbesondere 

die Besteuerung natürlicher Personen und somit der einzelnen Gläubigen ist nur unter engen Voraus-

setzungen der vorherigen Anhörung diözesaner Räte und zudem nur, sofern eine schwere Notwendig-

keit dazu drängt, als letztes Mittel des Vermögenserwerbs möglich. Mit der (salvatorischen) Vorbe-

haltsklausel im letzten Halbsatz des c. 1263 CIC, demnach „partikularen Gesetze und Gewohnheiten 

[dem Diözesanbischof] weitergehende Rechte einräumen“ können, gibt der universalkirchliche Gesetz-

geber, wie auch bei der Normsetzungskompetenz der Bischofskonferenzen in c. 1262 CIC, jedoch Raum 

für die Fortgeltung der in den verschiedenen nationalen Staaten gewachsenen Kirchenfinanzierungs-

modelle. Hierzu zählt auch die Kirchensteuer als Form der Beitragsleistung in Deutschland, welche in 

ihrer Ausgestaltung unter keine der vom CIC/1983 vorgesehenen Formen des Vermögenserwerbs sub-

sumiert werden kann. 

Die Ursprünge dieses in Deutschland bis heute vorherrschenden Beitragssystems reichen bis in die 

Anfänge des 19. Jh. zurück, wo den Kirchen im Nachgang der Säkularisation Klöster, Diözesen, Stifte 

und weitere Vermögenswerte entzogen und in die (man kann sagen staatliche) Hand der einzelnen 

Fürsten gegeben wurden, welche sich im Gegenzug verpflichtet hatten, den Kirchen regelmäßige Aus-

gleichszahlungen zukommen zu lassen. Die zunehmende Entflechtung und Trennung von Nationalstaat 

und Kirchen hatte im Verlauf des 19. Jh. auch zur Folge, dass sich die deutschen Fürsten aus der Kir-

chenfinanzierung zunehmend zurückzogen. Mit dem 1875 im Deutschen Reich eingeführten Kirchen-

steuersystem, wurde ein großer Teil der staatlichen Finanzierungsverpflichtung in die heute noch üb-

liche Mitgliedschaftssteuer umgewandelt. In Folge dieser Entwicklung können heute Religionsgesell-

schaften bzw. -gemeinschaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, nach Art. 140 

GG i.V.m. Art. 137 Abs. 6 der Weimarer Reichsverfassung (deren religionsrechtliche Bestimmungen in 

Teilen in das Grundgesetz als geltendes Recht aufgenommen wurden) entsprechend landesrechtlicher 

Bestimmungen und aufgrund der staatlichen Steuerlisten Steuern erheben (vgl. exemplarisch das Kir-

chensteuergesetz [KirchStG] in Bayern; zu Ausführungen und weiterer Literatur zum Thema vgl. F. 

Hammer, Art. Kirchensteuer: Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht Bd. 2, 882–885). Für die katholi-

sche Kirche erfolgt die Steuererhebung hauptsächlich in Form eines Zuschlags zur Einkommens- bzw. 

Lohnsteuer (8–9%), wodurch eine Angleichung an die jeweilige finanzielle Leistungsfähigkeit erfolgen 

soll. Neben der rechtlichen Absicherung dieses kirchlichen Finanzierungssystems über cc. 1262, 1263 

CIC ist das deutsche Kirchensteuersystem auch durch die schon vor 1983 bestehenden Konkordate 

über c. 3 CIC universalkirchlich anerkannt (vgl. u.a. das Schlussprotokoll zu Art. 13 des Reichskonkor-

dats von 1933 [hier: S. 11]). 

Innerhalb dieses Kirchensteuersystems sind all diejenigen kirchensteuerpflichtig, die staatlich als Mit-

glieder der jeweiligen Steuer erhebenden Religionsgemeinschaft anerkannt sind – für unseren Fall: in 

der röm-kath. Kirche Getaufte, die im Gebiet der BRD ihren Wohnsitz haben. Für Deutschland regelt 

die Partikularnorm Nr. 17 v. 5.10.1995, dass auch diejenigen, welche nicht kirchensteuerpflichtig sind, 

zu einer Beitragsleistung im Sinne des kodikarischen Rechts „entsprechend ihrer finanziellen Leistungs-

fähigkeit“ verpflichtet sind; daran hat der Diözesanbischof seine Gläubigen gem. c. 1261 § 2 CIC auch 

zu erinnern.  

https://recht.drs.de/fileadmin/user_files/117/Dokumente/Rechtsdokumentation/5/1/1/95_23_17.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKirchStG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKirchStG
https://referenceworks.brillonline.com/browse/lexikon-fuer-kirchen-und-religionsrecht
https://referenceworks.brillonline.com/browse/lexikon-fuer-kirchen-und-religionsrecht
https://www.ulrichrhode.de/religionsrecht/qsamm.pdf
https://www.ulrichrhode.de/religionsrecht/qsamm.pdf
https://recht.drs.de/fileadmin/user_files/117/Dokumente/Rechtsdokumentation/5/1/1/95_23_17.pdf
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Wenn auch c. 222 § 1 CIC eine strenge Pflicht der Gläubigen formuliert, ist der Verpflichtungsgrad der 

im Vermögensrecht ausgestalteten Beitragsleistungen nicht vollkommen gleich. Vielmehr nimmt die 

Pflicht zur Erbringung der jeweils umgeschriebenen Beiträge in den cc. 1261–1263 CIC immer weiter 

an. Im deutschen Kirchensteuersystem wird dies, zumindest dort wo die Einziehung der Kirchensteuer 

nach Vereinbarung von den staatlichen Finanzämtern übernommen wird, zusätzlich durch die Mög-

lichkeit zur Durchsetzung der Pflicht mittels staatlichem Verwaltungszwang verschärft. Dennoch findet 

sich im CIC/1983 für keine der verschiedenen Formen der Beitragsleistung eine Sanktionierung für den 

Fall des Verstoßes gegen diese Verpflichtung. Dies war bereits im Rahmen der Kodexrevision diskutiert 

worden, wobei sich die Forderung nach Sicherstellung der finanziellen Unterstützung der Kirche und 

die Ablehnung einer Erzwingung finanzieller Beiträge gegenüberstanden, sodass schließlich die kon-

krete Ausgestaltung entsprechend c. 1262 CIC den Bischofskonferenzen überlassen wurde (vgl. 

Comm 5 [1973], 94f.).  

Mit Dekret vom 15. März 2011 hat die Deutsche Bischofskonferenz (vgl. DBK, Allgemeines Dekret zum 

Kirchenaustritt) als Folge des vor einer staatlichen Behörde erklärten Kirchenaustritts eine Reihe von 

Sanktionen aufgestellt, die in ihrer Summe der im CIC/1983 vorgesehen Exkommunikation als Spruch-

strafe (vgl. c. 1331 § 2 CIC n.F.) gleichkommen. Zu betonen ist: Gemeint ist hier der Austritt aus der 

röm.-kath. Kirche in ihrer durch den Staat anerkannten Verfasstheit, sodass der bzw. die ausgetretene 

Gläubige staatlicherseits nicht mehr als Mitglied der Religionsgemeinschaft gilt, was auch die Strei-

chung aus den staatlichen Steuerlisten und damit den Ausschluss von der Kirchensteuerveranlagung 

zu Folge hat; die Eingliederung in die kirchliche Gemeinschaft qua Taufe bleibt nach c. 849 i.V.m. c. 845 

CIC unverlierbar. Begründet werden diese Sanktionen unter anderem damit, dass der bzw. die ausge-

tretene Gläubige seiner bzw. ihrer Beitragspflicht nach c. 222 § 1 CIC nicht mehr nachkommt. Die 

rechtsbeschränkenden Folgen des Kirchenaustritts treten automatisch mit der öffentlichen Erklärung 

und Weiterleitung an die entsprechende kirchliche Autorität ein und werden keiner Einzelfalluntersu-

chung bezüglich der tatsächlichen Motive des bzw. der Ausgetretenen unterzogen. An dieser Stelle 

wird in der Diskussion zumeist folgendes oder ein vergleichbares Beispiel angeführt, welches auf die 

aus dieser Praxis resultierende Problemlage hinweist: Was ist mit der gut katholischen Juraprofessorin 

Kriemhild Wagner, welche ihren monatlichen Kirchensteueranteil nicht mehr anonym für irgendwel-

che kirchlichen Zwecke oder für die in ihrer Diözese laufenden Projekte verwendet wissen möchte, 

sondern die direkt in die pastorale Arbeit in ihrer Pfarrei vor Ort, die Renovierung des Kirchturms und 

den an die Pfarrei angeschlossenen Kindergarten investieren möchte und (nur!) deswegen staatlich 

den Kirchenaustritt erklärt. Die Beantwortung dieser Frage hängt nun ganz davon ab, wer richtiger 

Weise über die konkrete Form der Beitragsleistung entscheiden darf – der bzw. die jeweilige Gläubige 

selbst; dann scheint die Sanktionierung des Kirchenaustritts im geschilderten Fall wohl doch zumindest 

als absolut unverhältnismäßig, wenn nicht gar daraufhin die Rückfrage zu stellen ist, ob in diesem Fall 

das Dekret der deutschen Bischöfe in seiner derzeitigen Form rechtmäßig ist. Aufgrund der Korrespon-

denz von c. 222 § 1 CIC mit c. 1260 CIC, demnach die Kirche das Recht hat, für Ihre Zwecke entspre-

chende Unterstützung zu fordern, sowie aus der Eigenart der Steuer, welche entsprechend der Vorga-

ben des Steuergläubigers zu leisten und nicht in anderer Form durch Leistung an Dritte ersetzt werden 

kann, kann aber auch der Ansicht gefolgt werden, dass die Festlegung der Form der Pflichterfüllung 

auf Seiten der Kirche liegt, wie insbesondere Noach Heckel in seiner Bearbeitung des ganzen Dekrets 

herausarbeitet (vgl. N. Heckel, Das Allgemeine Dekret der Deutschen Bischofskonferenz zum Kirchen-

austritt vom 15. März 2011, St. Ottilien 2018, S. 234–251 zu c. 222 § 1 CIC i.V.m. dem Dekret der DBK; 

hier insb. S. 246f.). Dann ist – trotz bleibender Anfragen an die Verhältnismäßigkeit im geschilderten 

http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/synthesislaborumSessionumI-IX.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-145a-Allgemeines-Dekret-Kirchenaustritt_Dekret.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-145a-Allgemeines-Dekret-Kirchenaustritt_Dekret.pdf
http://www.worldcat.org/oclc/1028531226
http://www.worldcat.org/oclc/1028531226
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Fall – festzustellen, dass jeder und jede Kirchensteuerpflichtige durch den gegenüber dem Staat erklär-

ten Kirchenaustritt eine Pflichtverletzung begeht. 

„Die Kirche und das liebe Geld.“ – Ob nun „alte“ und dennoch immer wieder notwendige Grundsatz-

diskussionen über Sinn, Zweck, rechtliche Ausgestaltung und politische Rechtfertigung bestimmter Fi-

nanzierungsmodelle oder die einmal wieder aktuelle Konfrontation mit Misswirtschaft und Zweckent-

fremdung kirchlichen Vermögens (vgl. ausschnittweise Presseberichte hier und hier zur neuerlichen 

Überprüfung der vatikanischen Finanzaufsicht) – Geld und Kirche ist kein erbauliches, aber ein not-

wendiges Thema. Es verdeutlicht auf seine Weise, dass die Kirche eine komplexe Wirklichkeit ist, die 

Sichtbares und Unsichtbares, Menschliches und Göttliches vereint und damit das Geheimnis der Inkar-

nation in sich aufnimmt und abbildet (vgl. LG 8,1). Diese daraus entstehende Spannung im kirchlichen 

Leben anzunehmen, auszuhalten und darin immer wieder neue Wege zu beschreiten, ist Aufgabe und 

Herausforderung aller Gläubigen. Und mit diesem Impuls mag der eine oder die andere Leser*in viel-

leicht sogar dem Kirchengebot der materiellen Beitragspflicht eine weihnachtliche Tiefendimension 

abzugewinnen. 

https://www.katholisch.de/artikel/23722-papst-wir-haben-dinge-gemacht-die-anscheinend-nicht-sauber-waren
https://www.tagesschau.de/ausland/papst-vatikan-finanzen-101.html

